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Abréviations

EZV Eidgenössische Zollverwaltung
ZVP Zollveranlagungsprozesse
DaziT Gesamtheitliches Transformationsprogramm der Eidgenössischen

Zollverwaltung (EZV)
BAZG Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit

AFD Administration fédérale des douanes
PPRD Processus de placement sous régime douanier
DaziT Programme global de modernisation et de transformation de

l'Administration fédérale des douanes (AFD)
OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
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Chronique générale

Politique étrangère

Politique économique extérieure

Nach einem einseitig geführten Abstimmungskampf, der von Westschweizer Medien
zum Kampf zwischen David und Goliath hochstilisiert wurde, fiel das Ergebnis der
Abstimmung zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien im März 2021
mit nur 51.6 Prozent Ja-Stimmen deutlich knapper aus, als aufgrund des Medientenors
erwartet worden war. Die Stimmbeteiligung lag mit 51.1 Prozent über dem Durchschnitt
der letzten Jahre. Es zeigte sich kein Stadt-Land-Graben zwischen den Kantonen,
stattdessen teilte der altbekannte Röstigraben die Schweiz, mit wenigen Ausnahmen, in
zwei Teile: Basel-Stadt (51.2% Nein-Stimmen) lehnte als einziger Deutschschweizer
Kanton das Abkommen ab, ansonsten sprach sich die Deutschschweiz in breiter Front
für den Freihandel aus. Auf der Gegenseite stimmten die meisten Kantone in der
Westschweiz, insbesondere die Kantone Waadt (65.9% Nein-Stimmen) und Jura (64.8%
Nein-Stimmen), gegen das Abkommen. 
Obwohl dem Abschluss des Freihandelsabkommens damit nichts mehr im Wege stand,
wurde das Ergebnis im Nachgang des Abstimmungssonntags von den Gegnerinnen und
Gegnern des Abkommens als Erfolg verbucht. Diese sahen sich durch den unerwartet
hohen Nein-Anteil in ihrem Anliegen bestärkt und selbst Befürwortende des
Abkommens, wie Ständerat Hannes Germann (svp, SH), befürchteten, dass die vielen
Nein-Stimmen einen Hinweis auf eine starke Skepsis in der Bevölkerung gegenüber
Freihandelsabkommen darstellten. Dem widersprach Christoph Mäder, Präsident von
Economiesuisse, der die einseitige Fokussierung der Debatte auf Palmöl kritisierte und
im knappen Ja «kein Votum gegen den Freihandel» erkennen wollte. Dass es am Schluss
doch knapp nicht für ein Nein gereicht hatte, schrieb La Liberté der späten
Positionierung der Grünen und vor allem der SP zu. Samuel Bendahan (sp, VD),
Vizepräsident der SP, verteidigte seine Partei, die «wirklich in mehrere Lager gespalten
war». Die Uneinigkeit innerhalb der SP zeigte sich auch an mehreren abweichenden
Kantonalsektionen und prominenten Individuen, welche für die Annahme des
Abkommens weibelten. So zeigte sich Nationalrätin Munz (sp, SH) zufrieden mit dem
Ergebnis und meinte überzeugt, dass es von nun an ein «No-Go» sei, Nachhaltigkeit aus
Freihandelsverträgen auszuklammern. Nicht zufrieden mit dem Ausmass der
Nachhaltigkeitsstandards war indes die grüne Nationalrätin Christine Badertscher (gp,
BE), welche die Absicht bekundete, sich nun zumindest bei der Umsetzung noch für
Verbesserungen einsetzen zu wollen. 
Das Referendum schien für viele Akteure einen Wendepunkt in der schweizerischen
Aussenwirtschaftspolitik darzustellen. So bezeichnete Ständerätin Baume-Schneider
(sp, JU) das Abkommen als «Untergrenze für alle jene, die folgen werden». Gegenüber
der AZ zeigte sich die Rechtsprofessorin Elisabeth Bürgi Bonanomi davon überzeugt,
dass die Bevölkerung auch in Zukunft über Handelsabkommen abstimmen werde. Eine
erste Möglichkeit dazu bieten die fertig verhandelten Freihandelsabkommen mit den
Mercosur-Staaten und Malaysia. Nationalrätin Badertscher prognostizierte, dass es
insbesondere das Mercosur-Abkommen an der Urne gar noch schwerer haben werde,
und auch die Bauerngewerkschaft Uniterre liess verlauten, man sei «jederzeit bereit,
wieder das Referendum zu ergreifen». Drei NGOs – Alliance Sud, Public Eye und die
Gesellschaft für bedrohte Völker – forderten in Reaktion auf das Abstimmungsergebnis
ein Gesetz, das eine grössere Kohärenz zwischen der Schweizer
Aussenwirtschaftspolitik und Themen wie Menschenrechten oder Nachhaltigkeit
sicherstellt. Laut den NGOs sei es bei beiden Abkommen unwahrscheinlich, dass
verbindliche Nachhaltigkeitsbestimmungen aufgenommen würden, weshalb weitere
Referenden unumgänglich seien. 

Abstimmung vom 07. März 2021

Beteiligung: 51.1%
Ja: 1'408'380 (51.6%), (Stände 15 5/2)
Nein: 1'318'630 (48.4%), (Stände 5 1/2)

Parolen: 
- Ja: SVP, CVP, FDP, GLP, EDU, Economiesuisse, Schweizer Gewerbeverband,
Schweizerischer Arbeitsgeberverband, Schweizer Bauernverband, Swissmem,
Hotelleriesuisse, Schweizerischer Versicherungsverband, Swissaid

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.03.2021
AMANDO AMMANN
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- Nein: SP (5*), GP, EVP, Juso, Greenpeace, Uniterre, Pro Natura,
Keinbauernvereinigung, Bruno-Manser-Fonds, Solidarité sans frontières, Gesellschaft
für bedrohte Völker, Klimastreik Schweiz
- Stimmfreigabe: Public Eye, Travail.Suisse, Alliance Sud
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 1

Economie

Politique économique

Concurrence

National- und Ständerat sprachen sich im ersten Halbjahr 2014 dafür aus, dass die
sistierten IT-Massnahmen des Projektes Zollveranlagungsprozesse (ZVP) prioritär
umgesetzt werden sollten. In diesem Sinne überwiesen die beiden Räte eine Motion der
FDP-Liberalen-Fraktion diskussionslos an den Bundesrat. Dieser wurde durch das
Begehren verpflichtet, eine mehrjährige Planung der EDV-Systeme in der
Warenveranlagung zu erstellen und diese den Unternehmen zu kommunizieren. Der
Bundesrat wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass mit der aktuell im
Handelswarenverkehr eingesetzten Technologie nicht alle Anforderungen umgesetzt
werden könnten, die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) aber daran sei, eine geeignete
Technologie zu evaluieren. 2

MOTION
DATE: 17.06.2014
DAVID ZUMBACH

Ende August 2022 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des
Zollgesetzes. Mit der Totalrevision sollen die rechtlichen Grundlagen für die Arbeiten
des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) – bis zum 1. Januar 2022 hiess
das Bundesamt noch EZV – harmonisiert und gleichzeitig die Digitalisierung im Sinne
des bestehenden Transformationsprogramms DaZiT vorangetrieben werden. Das BAZG
soll dadurch eine aufgabenorientierte Organisation erhalten und Prozesse sollen
vereinfacht, harmonisiert und digitalisiert werden. Die Anpassung erfolgt in Umsetzung
verschiedenster parlamentarischer Vorstösse für einfachere Verfahren im Zollwesen
(Mo. 15.3551, Mo. 15.4153, Mo. 17.3376, Po. 17.3377, Mo. 18.3315).

Wie der Bundesrat erklärte, soll das bestehende Zollgesetz aus dem Jahr 2005 in zwei
Teile aufgeteilt werden. Einerseits soll im neuen BAZG-Vollzugsaufgabengesetz (BAZG-
VG) die Harmonisierung des Aufgabenbereichs des BAZG infolge der Zusammenlegung
von Zoll und Grenzwachtkorps geregelt werden. Andererseits soll das bestehende
Zollgesetz (ZG) zu einem reinen Abgabeerlass (Zollabgabengesetz; ZoG) – ohne
Anpassung der abgabenrechtlichen Bestimmungen – umgeschrieben werden. Diese
Transformation sei nötig, da sich das wirtschaftliche Umfeld in den vergangenen Jahren
drastisch verändert habe: Sowohl der Personen- als auch der Warenverkehr – Letzterer
aufgrund des Onlinehandels – seien stark angestiegen und sowohl die Bevölkerung als
auch die Wirtschaft verlangten effiziente Grenzprozesse und effektive Grenzkontrollen.
Dank der Digitalisierung sollen diese Prozesse effizienter gestaltet werden, was die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz stärke und sowohl die Wirtschaft als auch
das BAZG entlaste. Nebst der klassischen Zollaufgabe der Abgabenerhebung soll das
BAZG-VG die verschiedensten Arten von Warenkontrollen, die dabei verwendeten
Hilfsmittel, die Datenerhebung sowie die Strafverfolgung regeln und harmonisieren. 

Die Vernehmlassung dazu hatte zwischen September und Dezember 2020
stattgefunden. Von 118 eingegangenen Stellungnahmen hatten 43 den Vorentwurf
befürwortet, 22 hatten ihn kritisch beurteilt und der Rest hatte sich gespalten gezeigt
oder nur zu einzelnen Anpassungen Bemerkungen abgegeben. Gegen die
Gesetzesrevision als Ganzes sprachen sich etwa die SP und die Grünen aus. Sie standen
der Digitalisierung und Automatisierung gewisser Zollprozesse skeptisch gegenüber, da
Erfahrungen aus anderen Ländern gravierende Mängel gezeigt hätten. Grundsätzlich für
die Revision sprachen sich die SVP, die FDP und die CVP aus, wenn auch mit
Einschränkungen. Die SVP forderte etwa eine Wirksamkeitsprüfung der
Digitalisierungsmassnahmen, die FDP unter anderem eine genauere Auslegung der
Datenschutzmassnahmen und die CVP hielt fest, dass in der Umsetzung und Definition
der Kompetenzen insbesondere die Kantone stark miteinbezogen werden müssten,
damit das Vorhaben erfolgreich werden könne. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.08.2022
MARCO ACKERMANN

1) BBl, 2021 1185; NZZ, 13.2., 6.3.21; AZ, CdT, Exp, LT, Lib, NZZ, QJ, SN, TG, 8.3.21
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2) AB NR, 2014, S. 539; AB SR, 2014, S. 608 f.
3) BBl 2022 2724; Ergebnisbericht Vernehmlassung vom 24.8.22; Medienmitteilung BR vom 30.8.22; AZ, 17.10.22
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